
ÖPUL/GAP - komplexe Pflanzenschutzmitteldokumentation leicht 
gemacht – mit dem ÖDüPlan Plus der BWSB, LK OÖ

27. November 2024, WIFI St. Pölten
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65. ÖSTERREICHISCHE PFLANZENSCHUTZTAGE 2024



 Dokumentation Pflanzenschutzmaßnahmen im Rahmen der 

GAP – GAB 7

 ÖPUL Maßnahme „Vorbeugender Grundwasserschutz-

Acker“ (GRUNDWasser 2030) – Auflagen

 ÖDüPlan Plus

 Wasserschutz – und Schongebiete

 Ausblick – elektronische Pflanzenschutzaufzeichnungen ab 

1.1.2026 

 Düngung - Betriebsbezogene Aufzeichnungsverpflichtung 

(§8 NAPV)

INHALT



 Bezeichnung des Pflanzenschutzmittels, Zeitpunkt der Verwendung und Menge 

 Behandelte Fläche und Kulturpflanze auf der Pflanzenschutzmittel ausgebracht wurde 

 Vorbeugender Grundwasserschutz - Acker (OÖ):

 Im Rahmen des integrierten Pflanzenschutzes ist im Vorfeld ein Kontrollgang 

durchzuführen oder eine Warndienstmeldung zu berücksichtigen. Beides ist 

schlagbezogen zu dokumentieren.

 Pflanzenschutz – Sachkundigkeit

 Sachkundeausweis bzw. bei Auslagerung – Vollmacht 

 Anwendung von Bioziden (z.B. Rattengift)

 Bezeichnung des verwendeten Biozides, des Anwendungsbereichs sowie Datum bzw. 

Häufigkeit (Tipp: Skizze)

DOKUMENTATION PFLANZENSCHUTZ

GAB 7



 Schlagbezogene elektronische Aufzeichnungen (inkl. 

Planung, 28.02. und Bilanzierung, 31.01.): 

 Bezeichnung und Größe des jeweiligen Schlages

 Art und Menge der auf dem Schlag bzw. Feldstück 

ausgebrachten Düngemittel

 Datum der Bewässerung sowie Bewässerungsmenge 

 Datum des Anbaus und der Ernte sowie 

Dokumentation der schlagbezogenen Erntemenge 

samt Wiegebelegen

 Berechnung eines jährlichen Stickstoffsaldos

 Gewässerschutzkonzept – einmalig bis 31.12.2026 –

Formular unter: www.bwsb.at

 10 h Weiterbildung, PSM – Einschr.

 Bodenproben, Cultandüngung

ÖPUL MAßNAHME

VORBEUGENDER GRUNDWASSERSCHUTZ - ACKER

http://www.bwsb.at/


 Dokumentation des flächigen Pflanzenschutzmitteleinsatzes (PSMBIO/PSMCS) im MFA

 Auflage in Gebietskulisse OÖ: Im Rahmen des integrierten Pflanzenschutzes ist im Vorfeld ein 

Kontrollgang durchzuführen oder eine Warndienstmeldung zu berücksichtigen. Beides ist 

schlagbezogen zu dokumentieren.

ÖPUL MAßNAHME

VORBEUGENDER GRUNDWASSERSCHUTZ - ACKER



 Düngeplanungs- und Aufzeichnungsprogramm der LK OÖ, BWSB

 Firmenunabhängig

 Kosten: einmalig 220 Euro, für die gesamte ÖPUL Periode, kein 

Server – bzw. Wartungsbeitrag, kostenlose Testversion möglich (14 

Tage)

 dzt. mehr als 3.440 Anwenderinnen und Anwender (österreichweit)

 1. ÖDüPlan ab 2006 - der alte ÖDüPlan-online wurde in den Jahren 

2014 und 2015 entwickelt.

 Laufende Weiterentwicklung - große Herausforderung!

ÖDÜPLAN PLUS

WWW.ÖDÜPLANPLUS.AT,  WWW.OEDUEPLANPLUS.AT

http://www.ödüplanplus.at/
http://www.oedueplanplus.at/


 für Betriebe, die einfache Handhabung und kostenlose 

Betreuung bevorzugen

 eignet sich besonders für Betriebe mit Teilnahme am 

ÖPUL „Vorbeugenden Grundwasserschutz – Acker“ und 

für Betriebe in nitratbelasteten Gebieten (Anlage 5, lt. 

NAPV)

 Optimale Dokumentation von Pflanzenschutzmaßnahmen 

 Biobetriebe

 Dokumentation Auflagen Ammoniakreduktionsverordnung

 Mobile Erfassung von Maßnahmen

 Betriebszweigauswertung (BZA – Modul, AK‘s Ackerbau)

 „Sicherheit“ bei einer AMA – Vorortkontrolle!

ÖDüPLAN PLUS – wofür?



ÖDÜPLAN PLUS – BERICHTE („4 W`S“)

WWW.ÖDÜPLANPLUS.AT,  WWW.OEDUEPLANPLUS.AT

http://www.ödüplanplus.at/
http://www.oedueplanplus.at/


ÖDÜPLAN PLUS – FEHLERMELDUNGEN „GLOCKE“

WWW.ÖDÜPLANPLUS.AT,  WWW.OEDUEPLANPLUS.AT

http://www.ödüplanplus.at/
http://www.oedueplanplus.at/


ÖDÜPLAN PLUS – BETRIEBSMITTELBESTAND

WWW.ÖDÜPLANPLUS.AT,  WWW.OEDUEPLANPLUS.AT

http://www.ödüplanplus.at/
http://www.oedueplanplus.at/


WASSERSCHUTZ- UND SCHONGEBIETE (INKL. GW 2030) 
DORIS!
TERBUTHYLAZIN, METAZACHLOR, DIMETHACHLOR – VERBOTEN!!



 Durchführungsverordnung (EU) 2023/564 vom 10. März 2023 betreffend den Inhalt und 

das Format der gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 von den beruflichen 

Verwendern geführten Aufzeichnungen über Pflanzenschutzmittel (Art. 67)                    

IN KRAFT!

 Verordnung (EU) 2022/2379 vom 23. November 2022 über Statistiken zu 

landwirtschaftlichen Betriebsmitteln und zur landwirtschaftlichen Erzeugung (SAIO)      

IN KRAFT!

 Entwurf der Verordnung über die nachhaltige Verwendung von PSM (SUR) 

NICHT IN KRAFT

AUSBLICK: ELEKTRONISCHE PFLANZENSCHUTZ -
AUFZEICHNUNGEN
RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN (LK Ö, PFALLER)



 Durchführungsverordnung (EU) 2023/564 vom 10. März 2023 betreffend den Inhalt 

und das Format der gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 von den beruflichen 

Verwendern geführten Aufzeichnungen über Pflanzenschutzmittel 

 Aufzeichnungspflicht besteht grundsätzlich mit EU-VO 1107/2009

 Konkretisierung der Aufzeichnungen

 keine Übermittlungspflicht der Aufzeichnungen an die zuständige Behörde aus 

dieser Verordnung

 Anzuwenden ab 1. Januar 2026

HINTERGRUND RECHTLICHE ÄNDERUNG ART. 67

VO (EU) 1107/2009 (LK Ö, PFALLER)



 Name und Zulassungsnummer

 Datum (Uhrzeit wenn relevant)der Anwendung

 Verwendete Menge je Hektar

 Lage der Fläche (Geo-Referenziert) 

 Größe und Umfang der behandelten Fläche

 Kulturpflanze (EPPO-Code und BBCH-Stadium)

 Elektronisch und maschinenlesbar (Excel, CSV,…)

 PSM-Register mit detaillierten elektronischen maschinen-lesbaren Informationen wird 

immer wichtiger

 BBCH-Stadium sofern für die Anwendung relevant

AUFZEICHNUNGSUMFANG LT ART. 67 VO (EU) 1107/2009)
(LK Ö, PFALLER)



BEISPIEL: AUFZEICHNUNGEN ZUR PFLANZENSCHUTZ-
MITTELVERWENDUNG AB 2026
(LK Ö, PFALLER)



§ 8 NAPV SACHGEMÄßE DÜNGUNG

BETRIEBSBEZOGENE AUFZEICHNUNGSVERPFLICHTUNG

Tipp: ÖDüPlan Plus

 Dokumentation
 LN ohne Almen u. Gem.-Weiden

 Ausgebrachte N-hältige Düngemittel 

ab Lager, feldfallend, jahreswirksam

 Wirtschaftsdüngertransfer

 N-Zufuhr über die Bewässerungsmenge

 N-Bedarf der Kulturen entsprechend 

der Ertragslage

 Erntemenge von Ackerflächen (Wiegebelege, Kubaturnachweis) – ausgenommen Ackerfutterflächen 

ab Ertragslage hoch!

 Vorfruchtwirkung

 Ausgenommen sind Betriebe

 < 15 ha LN (ohne Alm- und Gemeinschaftsweiden), wenn < 2 ha Gemüse 

> 90 % Dauergrünland od. Ackerfutter – ohne Almen u. Gem.-Weiden

 Keine Doku für Almflächen und Gemeinschaftsweiden

 Doku spätest. bis 31.1. des Folgejahres, 7 Jahre Aufbewahrungspflicht



DI Thomas Wallner

Auf der Gugl 3, 

4021 Linz

050/6902-1426

bwsb@lk-ooe.at

www.bwsb.at

DANKE FÜR DIE AUFMERKSAMKEIT!

BWSB 

Instagram


